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I  E in r i ch tung e ines  Außend iens tes  -  d ie  Gese tzesgru nd lage  
im SGB I I  

 
 
Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende wurde in § 6 
Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz SGB II eine Vorschrift aufgenommen, wonach ein Außendienst 
eingerichtet werden soll.  
 

§ 6 Abs. 1 SGB II: 
„(1) Träger der Leistungen nach diesem Buch sind: 
 
die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur), soweit Nummer 2 nichts Anderes bestimmt, 
die kreisfreien Städte und Kreise für die Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4, §§ 
22 und 23 Abs. 3, soweit durch Landesrecht nicht andere Träger bestimmt sind (kommunale 
Träger). 
 
Zu ihrer Unterstützung können sie Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben beauftragen; 
sie sollen einen Außendienst zur Bekämpfung von Lei stungsmissbrauch einrichten.“ 

 
Aus der Gesetzesbegründung geht hervor, dass die Gesetzesänderung „für die Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende die Aufgabe begründen soll, einen Außendienst zur 
Vermeidung von Leistungsmissbrauch einzurichten.“ Der Außendienst soll somit von der 
Agentur für Arbeit bzw. den kreisfreien Städten und Kreise eingerichtet werden. In den Fällen 
des § 44b ist der Außendienst bei der ARGE anzusiedeln. 
 
 

I I  Check l i s te  „E in r i ch tung  Außend iens t “  
 
Folgende organisatorische Anhaltspunkte sind für die Einrichtung eines Außendienstes zu 
beachten: 
 
Stichwort Erläuterung Erl. 
   
Stellenbeschreibung Wesentliche Aufgaben: 

� Prüfung bei Verdacht auf Leistungsmissbrauch 
� Sachverhaltsaufklärung vor Ort 
� Darstellung der Prüfergebnisse 

 
Fachlich-methodische Anforderungen: 
� Grundkenntnisse im SGB II und angrenzenden 

Rechtsgebieten 
� Grundkenntnisse im Ordnungswidrigkeiten- und 

Strafrecht 
� Fundierte Kenntnisse MS-Office und relevanter IT-

Fachanwendungen 
 
Kompetenzanforderungen: 
� Fach-/Methodenkompetenz (Faktensamm-

lung/Datenanalyse - mittel, einfache Problemlösun-
gen, Arbeitsplanung) 
� Sozial-kommunikative Kompetenz (Teamfähigkeit, 

Kontaktaufnahme/Informationsaustausch) 
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Arbeitszeitregelungen Die Tätigkeit im Außendienst erfordert u.U. unübliche 
Arbeitszeiten. Es sollten daher spezielle Vereinbarungen 
zu den Arbeitszeiten, insbesondere bei längeren Reise-
zeiten (vgl. § 11 Abs. 2 TV-BA, § 11 Abs. 3 VO der Ar-
beitszeit für Beamte) getroffen werden. 
 

 

Dienstanweisung  Aufgaben der Mitarbeiter und Regelungen zur Durchfüh-
rung des Außendienstes sind möglichst in einer Dienst-
anweisung zu beschreiben. 
 

 

Dienstausweis Außendienstmitarbeiter müssen sich stets ausweisen 
können; hierfür benötigen sie einen Dienstausweis. Die-
ser ist vom Träger der Grundsicherung, d. h. entweder 
von der Agentur für Arbeit oder vom kommunalen Träger, 
auszustellen. 
 

 

Dienst-Kfz Mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung sollte die Mög-
lichkeit geprüft werden, Dienst-Kfz zur Verfügung zu stel-
len. 
 

 

weitere Ausstattung Sinnvoll / notwendig könnten sein: 
• Handy, 
• Kamera, 
• ggf. Abwehrmittel (KO-Spray). 

 

 

IT Es empfiehlt sich, die Erforderlichkeit der Ausstattung mit 
mobilen Arbeitsplätzen zu prüfen → Lesenden Zugriff auf 
Vermittlungs- und Leistungsdaten. 
 

 

Vordrucke Es sollte ein Prüfauftrag, ein Prüfprotokoll sowie ein Prüf-
bericht verwendet werden; entsprechende Vorschläge 
wurden bereits mit dem Empfehlungspaket 2 zur Vermei-
dung und Verhinderung ungerechtfertigten Leistungsbe-
zuges (Außendienst/Ermittlungsdienst) beigefügt.  
 

 

Statistik Die Zahl der Außendienstaufträge sowie deren Ergebnis-
se sollten dokumentiert werden. 
 

 

Erfahrungsaustausch Den Regionaldirektionen wird empfohlen, einen regelmä-
ßigen Erfahrungsaustausch zu organisieren, bei dem 
insbesondere erfolgreiche Sachverhaltsaufklärungen 
dargestellt werden können. 
 

 

Zusammenarbeit Ggf. bietet es sich an, Regelungen zur Zusammenarbeit 
mit anderen Behörden (Amtshilfe) zu treffen. 
 

 

 
 
 

I I I  Au fgabenbeschre ibung  
 
 

Ausgehend von dem Wortlaut der Gesetzesbegründung zu § 6 SGB II Absatz 1 Satz 2, 2. 
Halbsatz SGB II, besteht die Hauptaufgabe des Außendienstes darin, „Verdachtsfälle auf 
Leistungsmissbrauch zu erkennen und zu beseitigen. Der Außendienst soll insbesondere 
überprüfen, ob die Anspruchsvoraussetzungen von Personen, die Leistungen der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende beziehen oder bezogen haben, vorliegen bzw. vorlagen. Dabei 
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soll der Außendienst Sachverhalte überprüfen, die nicht allein aufgrund der Aktenlage beur-
teilt werden können. Dies kann auch die Frage sein, ob bei Personen, die Leistungen der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende beziehen oder bezogen haben, eigenes Einkommen und 
Vermögen oder Einkommen und Vermögen von Mitgliedern der BG vorhanden ist.“1 
 
In der Regel treffen die Mitarbeiter im Innendienst Leistungsentscheidungen anhand der Tat-
bestände, die ihnen aus den Anträgen und im persönlichen Gespräch mit dem Antragsteller 
bekannt werden. Dabei kommt es vor, dass nicht alle leistungsrelevanten Tatbestände be-
kannt werden, berechtigte Zweifel über die Richtigkeit der Angaben entstehen, die sich nicht 
ausräumen lassen, oder dass einzelne Sachverhalte aus verschiedenen Gründen nicht ab-
schließend geklärt werden können. Aufgrund dessen ist es wahrscheinlich, dass Fehlent-
scheidungen - sowohl zugunsten oder auch zum Nachteil des Hilfebedürftigen – getroffen 
werden. Solchen Fehlentscheidungen muss vorgebeugt werden. An dieser Stelle setzt der 
Außendienst an. 
 

Wichtig : 
Vor Einschaltung des Außendienstes sind von der Sachbearbeitung die eigenen Möglichkei-
ten der Sachverhaltsaufklärung umfassend auszuschöpfen. Der Außendienst darf keinesfalls 
mit Tätigkeiten / Sachverhaltsprüfungen beauftragt werden, die der Sachbearbeiter selber 
erledigen oder mit anderen Mitteln erreichen kann!  
Es empfiehlt sich, bereits erfolgte Sachverhaltsermittlungen in der Leistungsakte zu doku-
mentieren. In der Akte und auch im Auftrag an den Außendienst ist detailliert festzuhalten, 
aus welchen Gründen danach weiter Zweifel bestehen, bzw. eine Sachverhaltsklärung bisher 
nicht möglich war. 

 
 
Folgende Außendiensttätigkeiten sind insbesondere denkbar: 
 

• Ermittlung des tatsächlichen Aufenthalts 
• Prüfung der Notwendigkeit und des Umfanges beantragter Beihilfen nach § 23 Abs. 3 

SGB II 
• Überprüfung von Wohnungsverhältnissen, z.B. Wohnfläche  
• Verwertbarkeit von Vermögen, insbesondere Aufteilbarkeit bei selbst genutztem 

Wohneigentum 
• Abgrenzung Bedarfsgemeinschaft / Haushaltsgemeinschaft 
• Indizienfeststellung zur Widerlegung der Vermutung einer Verantwortungs- und Ein-

stehensgemeinschaft 
• Feststellung von verschwiegenem Einkommen, dabei auch Gespräche mit Arbeitge-

bern (nicht bei Verdacht auf Schwarzarbeit) 
• weitergehende Behördenkontakte – auch persönlich 
• ggf. Vorsprachen bei Banken und Versicherungen 
• ggf. Gespräche mit sonstigen Dritten, z.B. Nachbarn, Vermieter 
 

Das breite Aufgabenspektrum lässt erkennen, dass bei der Arbeit des Außendienstes nicht 
nur die Kostenersparnis im Vordergrund steht, sondern vor allem die Verhinderung von un-
gerechtfertigtem Leistungsbezug und Leistungsmissbrauch. Des Weiteren soll der Außen-
dienst zu einer Verbesserung der Voraussetzungen einer zweckentsprechenden und be-
darfsgerechten Leistungsgewährung beitragen. 
 

                                                           
1 Bundestagsdrucksache 16/1410, Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende – Besonderer Teil, S. 44 
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IV  Mögl i chke i ten  und  Grenzen des  Außend iens tes  
 
 
Sowohl Möglichkeiten als auch Grenzen für den Außendienst ergeben sich aus dem Ermitt-
lungsgrundsatz in § 20 SGB X, an den die Leistungsträger nach dem SGB II bei ihrer Tätig-
keit gebunden sind. Hiernach sind sie verpflichtet, Sachverhalte von Amts wegen zu ermit-
teln, wobei Art und Umfang der Ermittlungen im Rahmen der Vorgaben des § 21 SGB X sel-
ber bestimmt werden können. Zusätzlich sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu 
beachten. 
 
Gemäß § 21 SGB X kann sich eine Behörde der Beweismittel bedienen, die sie nach 
pflichtgemäßem Ermessen  zur Ermittlung eines Sachverhaltes für erforderlich hält.  
Sie kann insbesondere 

• Auskünfte jeder Art einholen 
• Beteiligte anhören 
• Zeugen und Sachverständige vernehmen 
• schriftliche oder elektronische Äußerung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständi-

gen einholen 
• Urkunden und Akten beiziehen 
• den Augenschein einnehmen, z.B. in Form eines Hausbesuchs. 

 
Bei der Wahl des Beweismittels ist zwingend der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu be-
achten. Der Träger darf hiernach nur das geeignete, erforderliche und angemessene Mittel 
zur Zielerreichung einsetzen.  
 

I. Geeignet  ist ein Mittel, wenn es das angestrebte Ziel fördert. 
II. Erforderlich  ist das Mittel, wenn es kein gleich geeignetes und weniger belastendes 

Mittel gibt. 
III. Angemessen  ist das Mittel, wenn der Erfolg einerseits und die Beeinträchtigung 

des Betroffenen andererseits in keinem offenbaren Missverhältnis zueinander ste-
hen. 

 
 
Die Grenzen der Ermittlungstätigkeit des Außendienstes sind in der verfassungsmäßig ge-
schützten Persönlichkeitssphäre zu sehen. Dies ist insbesondere bei Befragungen Dritter 
von Bedeutung. Bei Hausbesuchen ist die Unverletzlichkeit der Wohnung zu beachten. 
 
Die Behörde hat gemäß § 67a Abs. 1 S. 1 iVm. Abs. 2 S. 1 SGB X die Möglichkeit, den An-
tragsteller persönlich zu befragen. Nur in besonderen Fällen besteht die Möglichkeit der Be-
fragung eines Dritten ohne Kenntnis des Betroffenen nach § 67a Abs. 2 S. 2 SGB X. Die 
Vorgehensweise ist hier von dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geprägt. Die persönli-
che Befragung des Betroffenen hat gemäß § 67a Abs. 2 S. 1 SGB X Vorrang. („Grundsatz 
der vorrangigen Befragung beim Betroffenen“). Wichtig ist, dass die Behörde den Betroffe-
nen gemäß § 67a Abs. 3 Nr. 1-3 SGB X über die Rechtslage informiert und ihn in den Ermitt-
lungsprozess einbezieht.  
 
Somit lässt sich festhalten, dass Hausbesuche nur in wenigen bzw. besonders begründeten 
Fällen zulässig sind. Immer dann, wenn sich die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale bezo-
gen auf den einzelnen Sachverhalt nicht anderweitig (Beachtung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit) ermitteln lassen, kann die Behörde mit Hilfe eines Hausbesuches versu-
chen, den Sachverhalt abschließend zu klären. 
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Der Hausbesuch ist auch immer nur dann durchzuführen, wenn er zur Klärung bereits be-
kannter Indizien hilft. Eine routinemäßige Durchführung von Hausbesuchen zur Feststellung 
von Leistungsmissbrauch ohne vorherige Indizien ist nicht zulässig.  
 

V Prax isbezogene  H inw e ise  zur  Ausges ta l tung von  Hau sbesu-
chen 2 

 
 

Bevor  ein Hausbesuch angestrebt wird, sollten folgende Punkte berücksichtigt werden: 
 
� Vor Durchführung eines Hausbesuches ist stets zu prüfen, ob nicht andere Möglich-

keiten der Sachverhaltsklärung bestehen, die weniger belastend für den Bürger sind. 
� Der konkrete Grund des Hausbesuches, z.B. Anhaltspunkte für einen Leistungsmiss-

brauch, ist in der Akte zu vermerken. 
� Über die Durchführung des Hausbesuches sollte der jeweilige Teamleiter entschei-

den. 
� Hausbesuche dürfen nur durch Außendienstmitarbeiter durchgeführt werden; die Be-

gleitperson kann auch – insbesondere bei kleineren ARGEn – aus der Sachbearbei-
tung kommen. 
� Die Beauftragung und die Durchführung müssen schriftlich festgehalten werden 

(Prüfauftrag, Prüfprotokoll und Prüfbericht). 
 
Bei der Durchführung  des Hausbesuches sollte der Außendienst folgende Punkte berück-
sichtigen: 
 
� Der Hausbesuch sollte durch ein Team, möglichst bestehend aus einer Mitarbeiterin 

und einem Mitarbeiter, durchgeführt werden. 
� Die Mitarbeiter des Trägers haben sich zu Beginn des Hausbesuches unaufgefordert 

durch Vorlage ihres Dienstausweises auszuweisen. 
� Die Mitarbeiter sollten bei der Durchführung ein einheitliches Verfahren anstreben, am 

Besten per Dienstanweisung. 
� Die Gründe für den Hausbesuch müssen dem Betroffenen zu Beginn (oder im Vor-

feld) des Hausbesuches erläutert werden. 
� Die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter müssen darauf hinweisen, dass der Betroffene 

den Zutritt zur Wohnung oder ggf. auch zu seinen Betriebs- und Geschäftsräumen 
verweigern kann und ihn darüber belehren, welche Folgen die Verweigerung des Zu-
tritts hat. Der Betroffene darf nicht durch Vorspiegeln falscher Tatsachen unter Druck 
gesetzt werden. Der Betroffene entscheidet selbstständig, ob er den Mitarbeitern Zu-
tritt gewährt oder nicht. 
� Während des Hausbesuches ist der Betroffene über die Verfahrensabläufe zu infor-

mieren. Er hat das Recht, während des Hausbesuches Einsicht in das Prüfprotokoll 
zu nehmen. Der Betroffene hat jederzeit die Möglichkeit den Hausbesuch abzubre-
chen, mit der möglichen Folge eines nicht vollständig ermittelten Sachverhaltes. 
� Dem Betroffenen ist auf Wunsch eine Abschrift des Prüfprotokolls zu überlassen. 
� Der Betroffene kann nach Abschluss des Hausbesuches eine Gegendarstellung 

erstellen. 
� Im Grundsatz ist von einer Befragung dritter Personen, wie z.B. Nachbarn oder 

Hausmeister Abstand zu nehmen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit kann eine Befragung Dritter ohne Wissen des Betroffenen unumgänglich 
sein, wenn eine Sachverhaltsklärung sonst nicht möglich wäre. 

                                                           
2 Vgl. Hinweise des ULD Schleswig Holstein zur datenschutzgerechten Ausgestaltung von Hausbesuchen durch 
Sozialleistungsträger… 
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� Eine Datenspeicherung nach Abschluss des Hausbesuches durch den Außendienst 
ist grundsätzlich unzulässig. Sobald der Hausbesuch abgeschlossen ist und die Er-
gebnisse an den Auftraggeber (ARGE, kommunaler Träger, getrennte Trägerschaft) 
übermittelt worden, hat der Außendienst alle personenbezogenen Daten zu löschen. 

 
 
Allgemein ist bei der Außendiensttätigkeit außerdem  zu beachten: 
 
Befragung Minderjähriger 
Eine Befragung eines Minderjährigen über die persönlichen Verhältnisse eines Dritten ist 
grundsätzlich unzulässig. Minderjährige dürfen nur  im Wege eines Hausbesuches befragt 
werden, wenn sie unmittelbar Betroffene sind und das Einverständnis des gesetzlichen Ver-
treters zur Befragung vorliegt. 
 
Durchsicht der Schränke 
Eine routinemäßige Durchsicht der Schränke ist nicht zulässig. Unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit kann sie jedoch möglich sein, wenn eine Sachverhalts-
klärung sonst nicht möglich wäre. Hierzu bedarf es jedoch der ausdrücklichen Einwilligung 
des Betroffenen. 
 
Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaften 
Zur Feststellung einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft sind Informationen er-
forderlich, die nur schwer im Wege eines Hausbesuches geklärt werden können. Aspekte, 
die für das Vorliegen einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft sprechen (§ 7 Abs. 
3a SGB II) können in der Regel über die Angaben des Zusatzblattes 5 auch ohne Hausbe-
such festgestellt werden. Der Hausbesuch ist allenfalls bei Widerlegung der Vermutung zur 
Indizienfeststellung erforderlich. 
 
Durchführung einer Observation 
Die Durchführung einer Observation durch die Außendienstmitarbeiter ist grundsätzlich un-
zulässig. Eine Ausnahme besteht bei Verdacht auf einen „besonders schwerwiegenden“  
Leistungsmissbrauch, wenn eine anderweitige Aufklärung nicht möglich ist. Das bedeutet, 
der Leistungsträger muss in besonderem Maße den „Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“ 
berücksichtigen. 
 
 

Wichtig:  
Für Hausbesuche besteht keine  Mitwirkungspflicht des Hilfebedürftigen im Rahmen des § 60 
SGB I; d.h., der Betroffene kann den Zutritt zu seiner Wohnung verweigern! 
 
Es gelten die Vorschriften des Artikel 13 Grundgesetz über die Unverletzlichkeit der Woh-
nung. Vom Schutzbereich dieses Grundrechts sind zumindest in eingeschränktem Umfang 
auch Betriebs- und Geschäftsräume umfasst, insbesondere soweit diese nicht der Allge-
meinheit zugänglich gemacht werden. 
 
Wird der Zutritt zu der Wohnung dauerhaft verweigert und ist eine anderweitige Sachver-
haltsaufklärung nicht möglich, ist die beantragte Leistung wegen Unaufklärbarkeit des Sach-
verhalts abzulehnen. 

 



Anlage  

 

Auszug aus SGB I 
 
 

§ 60 SGB I 
Angabe von Tatsachen 

 
(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat 

 
1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des 

zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte 
zuzustimmen, 

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im 
Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich 
mitzuteilen, 

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 
Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen.  

 
Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat. 
 
(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen 
sind, sollen diese benutzt werden. 
 
 
 
 
Auszug aus SGB X 
 

§ 20 SGB X 
 Untersuchungsgrundsatz 

 
(1) Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art und Umfang 
der Ermittlungen; an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten ist sie nicht 
gebunden. 
 
(2) Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günsti-
gen Umstände zu berücksichtigen. 
 
(3) Die Behörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen, die in ihren Zu-
ständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die Erklärung oder den Antrag 
in der Sache für unzulässig oder unbegründet hält. 
 
 
 

§ 21 SGB X 
Beweismittel 

 
(1) Die Behörde bedient sich der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem Ermessen zur 
Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält. Sie kann insbesondere 
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1. Auskünfte jeder Art einholen, 
2. Beteiligte anhören, Zeugen und Sachverständige vernehmen oder die schriftliche oder 

elektronische Äußerung von Beteiligten, Sachverständigen und Zeugen einholen, 
3. Urkunden und Akten beiziehen, 
4. den Augenschein einnehmen. 

 
(2) Die Beteiligten sollen bei der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken. Sie sollen insbeson-
dere ihnen bekannte Tatsachen und Beweismittel angeben. Eine weitergehende Pflicht, bei 
der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken, insbesondere eine Pflicht zum persönlichen 
Erscheinen oder zur Aussage, besteht nur, soweit sie durch Rechtsvorschrift besonders vor-
gesehen ist. 
 
(3) Für Zeugen und Sachverständige besteht eine Pflicht zur Aussage oder zur Erstattung 
von Gutachten, wenn sie durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist. Eine solche Pflicht besteht 
auch dann, wenn die Aussage oder die Erstattung von Gutachten im Rahmen von § 407 der 
Zivilprozessordnung zur Entscheidung über die Entstehung, Erbringung, Fortsetzung, das 
Ruhen, die Entziehung oder den Wegfall einer Sozialleistung sowie deren Höhe unabweisbar 
ist. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Recht, ein Zeugnis oder ein Gutachten 
zu verweigern, über die Ablehnung von Sachverständigen sowie über die Vernehmung von 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes als Zeugen oder Sachverständige gelten entspre-
chend. Falls die Behörde Zeugen, Sachverständige und Dritte herangezogen hat, erhalten 
sie auf Antrag in entsprechender Anwendung des Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetzes eine Entschädigung oder Vergütung; mit Sachverständigen kann 
die Behörde eine Vergütung vereinbaren. 
 
(4) Die Finanzbehörden haben, soweit es im Verfahren nach diesem Gesetzbuch erforderlich 
ist, Auskunft über die ihnen bekannten Einkommens- oder Vermögensverhältnisse des An-
tragstellers, Leistungsempfängers, Erstattungspflichtigen, Unterhaltsverpflichteten, Unter-
haltsberechtigten oder der zum Haushalt rechnenden Familienmitglieder zu erteilen. 
 
 
 
 

§ 67a SGB X 
Datenerhebung 

 
(1) Das Erheben von Sozialdaten durch in § 35 des Ersten Buches genannte Stellen ist zu-
lässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach diesem 
Gesetzbuch erforderlich ist. Dies gilt auch für besondere Arten personenbezogener Daten (§ 
67 Abs. 12). Angaben über die rassische Herkunft dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen, 
die sich ausdrücklich auf diese Daten beziehen muss, nicht erhoben werden. Ist die Einwilli-
gung des Betroffenen durch Gesetz vorgesehen, hat sie sich ausdrücklich auf besondere 
Arten personenbezogener Daten (§ 67 Abs. 12) zu beziehen. 
 
(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur 
erhoben werden 
 

1. bei den in § 35 des Ersten Buches oder in § 69 Abs. 2 genannten Stellen, wenn 
 
a) diese zur Übermittlung der Daten an die erhebende Stelle befugt sind, 

 
b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 

würde und 
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c) keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Inte-
ressen des Betroffenen beeinträchtigt werden, 
 

2. bei anderen Personen oder Stellen, wenn 
 
a) eine Rechtsvorschrift die Erhebung bei ihnen zulässt oder die Übermittlung an 

die erhebende Stelle ausdrücklich vorschreibt oder 
 

b) aa) die Aufgaben nach diesem Gesetzbuch ihrer Art nach eine Erhebung bei 
anderen Personen oder Stellen erforderlich machen oder 
 

 bb) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand er-
fordern würde 

 und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige 
Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden.  

 
(3) Werden Sozialdaten beim Betroffenen erhoben, ist er, sofern er nicht bereits auf andere 
Weise Kenntnis erlangt hat, über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung und die Identität der verantwortlichen Stelle zu unterrichten. Über Kategorien von 
Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, soweit 
 

1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung 
an diese rechnen muss, 

 
2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten 

Buches genannten Stelle oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 
Satz 3 handelt oder 

 
3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen 

oder von Organisationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf 
Grund eines Gesetzes zur engen Zusammenarbeit verpflichtet sind. 

 
Werden Sozialdaten beim Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur 
Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung 
von Rechtsvorteilen, ist der Betroffene hierauf sowie auf die Rechtsvorschrift, die zur Aus-
kunft verpflichtet, und die Folgen der Verweigerung von Angaben, sonst auf die Freiwilligkeit 
seiner Angaben hinzuweisen. 
 
 
 
Auszug aus TV-BA 
 

§ 11 TV-BA Absatz 2 
 
(1) …  
(2) Überschreiten nichtanrechenbare Reisezeiten insgesamt 15 Stunden im Monat, so wer-
den auf Antrag 25 v. H. dieser überschrittenen Zeiten als Freizeitausgleich gewährt und bei 
gleitender Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften auf die Arbeitszeit ange-
rechnet. 
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Auszug aus Verordnung der Arbeitszeit für Beamten 
 

§11  
 
(1) – (2) … 
(3) Überschreiten bei Dienstreisen, die über die regelmäßige tägliche Arbeitszeit hinausge-
hen, die nicht anrechenbaren Reisezeiten in einem Kalendermonat insgesamt 15 Stunden, 
ist innerhalb von zwölf Monaten auf Antrag ein Viertel der über 15 Stunden hinausgehenden 
Zeit bei fester Arbeitszeit als Freizeitausgleich zu gewähren. Bei gleitender Arbeitszeit wird 
diese Zeit dem Gleitzeitkonto gutgeschrieben. 
 


